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19. Gesetz: Müllabfuhr im Gebiete der St>dt Wien und die Einhebung einer Abgabe hlefür (MiillabfohtJ!esett 
1%5). 

19. 
Gesetz vom 25. Juni 1965 über die öffent
liche Müllabfuhr im Gebiete der Stadt Wien 
und die Einhebung einer Abgabe hiefür 

(Müllabfuhrgesetz 1965) 

Der Wiener Landtag hat besdllossen: 

ABSCHNITT I 

Müllabfuhr 

§ 1 

Offentliehe Müllabfuhr 

Der Stadt Wien obliegt die Abfuhr des Mülls 
von den innerhalb ihres Gebietes gelegenen Lie
genschaften, sofern nicht die Bestimmungen des 
S 3 Abs. 2 und 3 sowie des § 4 Abs. 1 und 2 An
wendung linden (öffentliche Müllabfuhr). 

§ 2 

Mil 11 

(1) Als Müll im Sinn dieses Gesetzes sind an
zusehen: üblicherweise anfallende nicht flüssige 
hauswirtschaftliche Abfälle, wie Haus- und Hof
kehricht, kalte Asche und Schlacke, Ruß, Kü
chenabfälle, Lumpen, Scherben, Knochen, Me
talle, Blechdosen, Papier, Garten- und Blumen
abfälle, weiters ähnliche Abfälle aus gewerblichen 
Betrieben. Bauschutt ist nur dann als Müll an
zusehen, wenn er in ganz geringen Mengen 
anfällt. 

(2) Als Müll im Sinn des Gesetzes gelten ins
besondere nicht: Erde, &blamm, &bnee, Eis, 
landwirtschaftliche und andere als im Abs. 1 
genannte gewerbliche Abfälle, Fäkalien, Stall
mist, Kadaver, Flüssigkeiten, Benzin- und 01-
riid:stände, heiße oder sperrige Gegenstände1 

weiters Abfälle, welche die zur Abfuhr verwen
deten Einrichtungen besd1ädigen oder die mit 
der Abfuhr betrauten Organe gefährden können, 
wie zum Beispiel explosive Gegenstände~ ätzende 
Substanzen, Farb- und Karbidrückstände. 

(3) Der Müll geht mir der Ubernahme durch 
die mit der Entleerung der Gefäße betrauten 
Organe in das Eigentum der Stadt Wien über. 

§l 
Einbeziehung und Ausschluß 

(1) In die öffentliche Müllabfuhr sind alle im 
Gebiete der Stadt Wien gelegenen Liegenschaften 
einbezogen, sofern sie nicht von der öffentlichen 
Müllabfuhr gemäß Abs. 2 und 3 ausgeschlossen 
oder gemäß S 4 ausgenommen sind. 

(2) Von der öffentlichen Müllabfuhr sind bis 
zu einer bescheidmäßigen Einbeziehung Liegen
schaften ausgeschlossen, von denen die Abfuhr 
des Mülls wegen der Lage der Liegenschaften 
oder aus tedmiS<hen oder betrieblichen Grün
den im Bereiche der öffentlidten Müllabfuhr 
nicht möglich oder erheblich erschwert ist. 

(s) Treten bei jenen Liegenschaften, die in die 
öffentliche Müllabfuhr einbezogen sind, nach
träglidi Ausschließungsgründe im Sinn des 
Abs. 2 ein und wären auch Maßnahmen gemäß 
§ 6 Abs. 4 lit. a oder b mit erheblichen Schwie
rigkeiten für die Stadt Wien verbunden, dann 
sind diese Liegens<:haften von der öffentlichen 
Müllabfuhr bescheidmäßig auszuschließen. Nach 
Wegfall der für den Ausschluß maßgeblichen 
Verhältnisse hat wieder die bescbeidmäßige Ein
beziehung in die öffentliche Müllabfuhr zu er
folgen. 

s 4 

Ausnahme von der öffentlichen 
Müllabfuhr 

(1) Der Magistrat hat auf schriftlichen Antrag 
in sich abgeschlossene Liegenschaften, die Betrie
ben oder Anstalten dienen, und Liegenschaften, 
die in dem für sie geltenden Einheitswertbescheid 
als landwirtschaftlich, gärtnerisch oder weinbau
mäßig genutzt festgestellt sind, von der öffent
lichen Müllabfuhr auszunehmen, wenn der An
tragsteller eine sadilich einwandfreie Beseitigung 
des nicht für Kompostierung verwendeten Mülls 
nachweist. Die Ausnahmegenehmigung hat die 
für die einwandfreie Beseitigung des Mülls erfor
derlichen Auflagen zu enthalten. 

(2) Ferner hat der Magistrat auf schriftlichen 
Antrag Liegenschaften von der öffentlichen 
Müllabfuhr auszunehmen, auf denen durch eine 
Benützung, die für solche Liegenschaftsarten nach 
der allgemeinen Verkehrsansdi.auung üblich ist, 
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